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materiellen und kulturellen Le
bensniveaus auf der Grundlage 
eines hohen Entwicklungstempos 
der sozialistischen Produktion, der 
Erhöhung der Effektivität, des wis
senschaftlich-technischen Fort
schritts und des Wachstums der 
Arbeitsproduktivität. Die Souverä
nität des werktätigen Volkes, ver
wirklicht auf der Grundlage des 
—» demokratischen Zentralismus, ist 
das tragende Prinzip des S. Staats
rechtlich bedeutet das vor allem: 
die Ausübung der politischen 
Macht durch demokratisch ge
wählte Volksvertretungen von 
oben bis unten als Garant für die 
Einheit der Staatsgewalt; die Ein
heit von Beschlußfassung, -durch- 
führung und -kontrolle durch die 
Einheit von Volksvertretungen 
und —» Staatsapparat bei strikter 
Bindung des Staatsapparates an 
den Willen der Volksvertretungen; 
die Wählbarkeit aller leitenden Or
gane und Funktionäre des Staates; 
das Recht der Bürger, an der staatli
chen Leitung und Planung der ge
sellschaftlichen Entwicklung mit
zuwirken und sich mit Anliegen 
und Vorschlägen an staatliche Or
gane und Einrichtungen zu wen
den (—» Recht auf Mitbestimmung und 
Mitgestaltung); die —» Rechenschafts
pflicht der Volksvertretungen, ihrer 
Abgeordneten und der Leiter der 
Staats- und Wirtschaftsorgane über 
ihre Tätigkeit vor den Werktätigen. 
Im S. ist damit der für den kapitali
stischen Staat typische Gegensatz 
zwischen Volk und Staat unwider
ruflich überwunden. Der Begriff S. 
umfaßt sowohl die Form des S., die 
territoriale Gliederung des Staates 
als auch das System der Staatsor
gane, ihre grundlegenden Bezie
hungen untereinander und zu den 
Betrieben, Einrichtungen, gesell
schaftlichen Organisationen und 
Bürgern. Die territoriale Gliede
rung der DDR ist im Gesetz über 
die örtlichen Volksvertretungen in 
der DDR vom 4. 7. 1985 (GBl. I 
1985, Nr. 18) geregelt. Das einheit

liche Handeln aller Organe im S. 
wird durch die schöpferische Ver
wirklichung des Prinzips des de
mokratischen Zentralismus bei der 
Gestaltung der Beziehungen zwi
schen den staatlichen Organen und 
zwischen ihnen und den Bürgern, 
ihren Kollektiven und gesellschaft
lichen Organisationen gewährlei
stet. Es gilt, die zentrale staatliche 
Leitung und Planung zu qualifizie
ren und sie mit der wachsenden 
schöpferischen Aktivität der Werk
tätigen auf allen Gebieten wirksa
mer zu verbinden. Die konkreten 
Schritte zur Weiterentwicklung des 
S. sind im Gesetz über den Mini
sterrat der DDR vom 16. 10. 1972 
(GBl. I 1972, Nr. 16), in den vom 
Ministerrat beschlossenen Grund
sätzen über die Verantwortung 
und Arbeitsweise der Ministerien, 
im Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen in der DDR 
und in weiteren Rechtsvorschriften 
geregelt.
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Staatsbewußtsein (sozialisti
sches): Bestandteil des sozialisti
schen Bewußtseins; umfaßt die Ge
samtheit der Erkenntnisse, An
schauungen und Vorstellungen der 
Arbeiterklasse hinsichtlich des We
sens, der Aufgaben und Funktio
nen sowie der Entwicklung des 
—» sozialistischen Staates. Im Mittel
punkt des S. steht die Grundüber
zeugung, daß der sozialistische 
Staat das Hauptinstrument der von 
der Arbeiterklasse und ihrer marxi
stisch-leninistischen Partei geführ
ten Werktätigen bei der Entwick
lung der sozialistischen Gesell
schaft ist. Das S. ist Ausdruck der 
Verbundenheit von Bürger und 
Staat; das Bewußtwerden der 
Macht zur Gestaltung der gesell
schaftlichen Verhältnisse im Inter
esse der Arbeiterklasse und ihrer 
Verbündeten mit Hilfe des soziali
stischen Staates und der Wille, den 
sozialistischen Staat allseitig zu


